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Ablauf

• Einführung
• Gesetzliche Grundlagen
• Anforderungen
• Verantwortungen
• Marktaufsicht
• Präzisierungen zur Konformität von Amateurfunkanlagen
• Fragen / Antworten

Dieser Vortrag stellt die wichtigsten Aspekte
der Gesetzgebung vor. Dazu waren
Vereinfachungen notwendig. Die anwendbaren
Gesetztexte haben auf jeden Fall Vorrang.
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Das Organigramm
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Funkanlagen
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Gesetzliche Grundlagen

Die schweizerische Gesetzgebung im Bereich Fernmeldeanlagen (Verordnungen 
über Fernmeldeanlagen - FAV, VFAV) und elektromagnetische Verträglichkeit 
(Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit - VEMV):

• entspricht derjenige der EU (Funkrichtlinie - RL 2014/53/EU und EMV-
Richtlinie - RL 2014/30/EU

• ist durch die bilateralen Abkommen CH-EU gedeckt

• ist den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) unterworfen

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/24/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/307/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/18/de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0030
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_946_526_81.html
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Grundprinzip

Jedes Produkt, das :
• angeboten (Katalog, Geschäft, Internet, …);
• in Verkehr gebracht; ersetzen durch: auf dem Markt bereitgestellt
• importiert oder
• benutzt wird,

muss die anwendbaren gesetzlichen Anforderungen erfüllen, unabhängig ob es
• verkauft;
• ausgeliehen (entgeltlich oder unentgeltlich) oder 
• verschenkt wird oder
• für den Eigengebrauch ist.
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Ausnahmen
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• Funkanlagen für die Teilnahme am Amateurfunk, die nicht auf dem Markt bereitgestellt 
werden;

• Bausätze für die Teilnahme am Amateurfunk, und zwar unabhängig davon, ob sie auf 
dem Markt bereitgestellt sind oder nicht;

• auf dem Markt bereitgestellte Funkanlagen für die Teilnahme am Amateurfunk, die von 
einer oder einem …. ermächtigten Funkamateurin oder Funkamateur für den 
Eigengebrauch geändert wurden;
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Konformitätskennzeichen
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Jede Anlage muss ein Konformitätskennzeichen tragen:

• Entweder das Schweizerische :

• Oder ein ausländisch zugelassenes:

Gemäss Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 
765/2008 
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Konformitätskennzeichen (2)
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• Der Hersteller :
• ist verantwortlich für die Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen, die für sein 

Produkt gelten, wenn es ordnungsgemässer installiert, gewartet und 
bestimmungsgemäss verwendet;

• muss überprüfen, ob sein Produkt die Anforderungen erfüllt und die Ergebnisse 
dokumentieren;

• kann sein Produkt auf den Markt bringen, ohne eine Genehmigung von einer 
Behörde (z. B. eine Zulassung) zu benötigen.

• Die Behörde:
• führt keine Kontrollen vor dem Inverkehrbringen durch;
• führt auf dem Markt Stichprobenkontrollen durch;
• verfügt Massnahmen, wenn die Anforderungen nicht eingehalten werden.
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Bestimmungsgemässer Verwendung
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• Produkte wie z.B. Funkanlagen dürfen nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn 
sie bei ordnungsgemässer Installation und Wartung sowie bei bestimmungsgemässer 
Verwendung der geltenden Anforderungen entsprechen.

• Der Hersteller definiert die bestimmungsgemässe Verwendung eines Produktes.
• Ein Importeur oder ein Verkäufer kann die bestimmungsgemässe Verwendung eines 

Produktes nicht abändern.
• Beispiel:

• Wenn ein Hersteller eine Funkanlage als PMR definiert, dann muss die 
Funkanlage die PMR Anforderungen erfüllen.

• Wenn ein Hersteller eine Funkanlage als Funkamateurfunkanlage definiert, dann
kann die Funkanlage nicht als PMR verkauft werden.
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Beispiel
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• Funkgerät programmierbar auf 400 – 470 MHz
• Der Hersteller deklariert:

• Amateurfunkgerät
• Gerät erfüllt EN 301 783

• Dann:
• Piktogramm auf der Verpackung:

• Information in der Bedienungsanleitung: 

«Dieses Gerät darf auf dem Frequenzbereich 430 – 440 MHz nur mit einem gültigen
Funkamateurfähigkeitszeugnis betrieben werden. Dieses Gerät darf in den folgenden
Frequenzbereichen nicht betreiben werden: 400 - 430 MHz und 440 – 470 MHz .»
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Beispiel (2)
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• Funkgerät programmierbar auf 400 – 470 MHz

• Der Hersteller deklariert:
• Amateurfunkgerät und PMR funkgerät
• Gerät erfüllt EN 301 783 und EN 300 086

• Dann:
• Piktogramm auf der Verpackung:

• Information in der Bedienungsanleitung: 

«Dieses Gerät darf auf dem Frequenzbereich 430 – 440 MHz nur mit einem gültigen
Funkamateurfähigkeitszeugnis betrieben werden. Dieses Gerät darf in den Frequenzbereichen 400 - 430 
MHz und 440 – 470 MHz nur mit einer gültigen Funkkonzession werden.»
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Voraussetzungen für die Bereitstellung auf dem Markt
(Art. 6 FAV und 8 VEMV)
Jedes Produkt hat die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
• technischen: 

• es muss die einschlägigen grundlegenden Anforderungen erfüllen;
• verfahrenstechnischen:

• der Hersteller muss die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen 
bewertet haben und in der Lage sein, dies zu beweisen;

• administrativen:
• Information über die bestimmungsgemässe Verwendung;
• Kennzeichnung des Produkts, der Verpackung und der Begleitunterlagen;
• Benutzerinformationen;
• Konformitätserklärung;
• Dokumente, die der Behörde auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden müssen;
• ...;
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Grundlegende Anforderungen für Funkanlagen
(Art. 7 FAV)
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• Grundlegende Anforderungen legen die notwendigen Elemente für den Schutz des 
öffentlichen Interesses fest, und deren Einhaltung ist obligatorisch.

• Diese werden in technischen Normen konkretisiert, die vom BAKOM im Bundesblatt 
veröffentlicht werden (= Übernahme der im Amtsblatt der EU veröffentlichten 
harmonisierten EU-Normen).

Grundlegende Anforderung VEMV FAV
Schutz der Gesundheit und der Sicherheit - 1) 

Elektromagnetische Verträglichkeit:
• andere el. Anlagen nicht übermässig stören, und
• Immunität zu Störungen

 

Effiziente Nutzung des Spektrums der Frequenzen 
und Beitrag zur verbesserten Nutzung, um 
Störungen zu verhindern

- 

Zusätzliche grundlegende Anforderungen 

http://www.ofcom.admin.ch/org/grundlagen/00563/00575/01142/index.html?lang=de
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Mögliche zusätzliche grundlegende Anforderungen im 
Bereich Funk (Art. 7 Abs. 3 FAV)
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Die möglichen zusätzlichen Anforderungen sind folgende: 
• Kompatibilität mit bestimmtem Zubehör (z.B. einheitliche Ladegeräte, …);
• Interoperabilität der Netze; 
• Kompatibilität mit schweizerischen Netzen; 
• Keine schädliche Wirkungen auf Netze; 
• Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre; 
• Schutz vor Betrug; 
• Zugang zu Rettungsdiensten erlauben; 
• Anlagen können von Benutzern mit Behinderung leichter genutzt werden; 
• Sicherstellung, dass nur «konforme» Software auf eine Funkanlage geladen 

werden kann. 
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Richtlinie (EU) 2022/2380 - Einheitliche Ladeschnittstelle

16

• Revision der Funkrichtlinie (2014/53/EU) :
• USB-C Ladeschnittstelle für bestimmte aufladbare Funkanlagen und bestimmte 

aufladbare elektrische Geräte, die Funkanlagen beinhalten.
• Harmonisierung der Protokolle für Schnellladegeräte und drahtlose Ladegeräte.
• Entbündelung Gerät - Ladegerät
• Informationen für den Benutzer
• Anwendbar ab 28.12.2024 

(ab 28.04.2026 für Laptops).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022L2380
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EU Parlement & Rat
Parlement & Conseil UE

Funkrichtlinie (2014/53/EU)
Directive radio (2014/53/UE)

EU Kommission
Commission UE

Standardisierungsmandat
(M568)

Mandat standardisation 
(M568)

ETSI
Delegierter Rechtsakt

(EU)2019/320
Acte délégué (UE)2019/320

Verabschiedung
Adoption

Delegation
Délégation

Verabschiedung
Adoption

Verabschiedung
Adoption

Beantragung
Demande

Ablehnung
RefusLeitfaden für Verordnung

(EU)2019/320
Guide pour règlement 

(UE)2019/320

Veröffentlichung
Publication

Die Funkgeräte stellen den Zugang zu 
Rettungsdiensten sicher
Les équipements radio permettent 
l'accès aux services d'urgence

Smartphones erhalten Standortdaten von GNSS- oder WiFi-
Systemen und übermitteln diese bei einem Notruf an das 
PLMN-Netzwerk.
Les smartphones obtiennent les données de localisation des 
systèmes GNSS ou WiFi et les transmettent au réseau PLMN 
lors d’un appel d’urgence

Appels d’urgence issus à partir de mobilesNotrufe, die von Mobiltelefonen aus 
getätigt werden
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EU Parlement & Rat
Parlement & Conseil UE

Funkrichtlinie (2014/53/EU)
Directive radio (2014/53/UE)

EU Kommission
Commission UE

Standardisierungsmandat
(M568)

Mandat standardisation 
(M568)

CEN/CENELEC
Delegierter Rechtsakt

(EU)2019/320
Acte délégué (UE)2019/320

Verabschiedung
Adoption

Delegation
Délégation

Verabschiedung
Adoption

Verabschiedung
Adoption

Beantragung
Demande

Veröffentlichung im EU-
Amtsblatt

Publication au journal 
officiel de l’UE

Prüft
Examine

Die Funkgeräte beeinträchtigen das 
Netz nicht.
Les équipements radio ne portent 
pas atteinte au réseau.

Cybersécurité équipements radioCybersicherheit Funkgeräte 

Mit dem Internet verbundene Funkanlagen
Équipements radio connectés à l’internet

Harmonisierten Standards
Standards harmonisés

Entwicklung
Développement

Vorschlag
Proposition
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EU Parlement & Rat
Parlement & Conseil UE

Funkrichtlinie (2014/53/EU)
Directive radio (2014/53/UE)

EU Kommission
Commission UE

Standardisierungsmandat
(M568)

Mandat standardisation 
(M568)

CEN/CENELEC
Delegierter Rechtsakt

(EU)2019/320
Acte délégué (UE)2019/320

Verabschiedung
Adoption

Delegation
Délégation

Verabschiedung
Adoption

Verabschiedung
Adoption

Beantragung
Demande

Veröffentlichung im EU-
Amtsblatt

Publication au journal 
officiel de l’UE

Prüft
Examine

Funkgeräte, die persönliche Daten verarbeiten können:
- mit dem Internet verbunden sind, oder
- die dazu bestimmt sind, Kinder zu betreuen, oder
- die dazu bestimmt sind, am Körper oder an der Kleidung 
getragen zu werden
Équipements radio capables de traitement des données 
personnelles:
- connectés à l’internet, ou
- destinés à la garde d’enfants, ou
- destinés à être portés sur le corps ou les vêtements

Cybersécurité équipements radioCybersicherheit Funkgeräte 

Die Funkgeräte 
schützen 
personenbezogene 
Daten.
Les équipements 
protègent les données à 
caractère personnel.

Harmonisierten Standards
Standards harmonisés

Entwicklung
Développement

Vorschlag
Proposition
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Directive radio (2014/53/UE)

EU Kommission
Commission UE

Standardisierungsmandat
(M568)

Mandat standardisation 
(M568)

CEN/CENELEC
Delegierter Rechtsakt

(EU)2019/320
Acte délégué (UE)2019/320

Verabschiedung
Adoption

Delegation
Délégation

Verabschiedung
Adoption

Verabschiedung
Adoption

Beantragung
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Veröffentlichung im EU-
Amtsblatt

Publication au journal 
officiel de l’UE

Prüft
Examine

Cybersécurité équipements radioCybersicherheit Funkgeräte 

Die Funkgeräte bieten Schutz vor 
Betrug.
Les équipements radio assurent la 
protection contre la fraude. Mit dem Internet verbundene Funkgeräte, die 

Geldtransfer ermöglichen
Équipements radio connectés à l’internet permettant le 
transfert d’argent

Harmonisierten Standards
Standards harmonisés

Entwicklung
Développement

Vorschlag
Proposition
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Schnittstellenanforderungen

• sind zwingend;
• enthalten die Voraussetzungen für die Benutzung von Funkanlagen;
• setzen den NaFZ um; 
• beinhalten Angaben bezüglich:

• nutzbare Frequenzen;
• spektrumsrelevante Parameter 

(Bandbreite, Leistung, …);
• Messmethoden;
• Konzessionsbedingungen 

(wenn anwendbar);
• sind auf Internet publiziert. nationaler Frequenzzuweisungsplan (NaFZ) 

http://www.ofcom.admin.ch/org/grundlagen/00563/00575/01285/index.html?lang=de
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Schnittstellenanforderungen (Beispiel)
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Schnittstellenanforderungen (Beispiel)

23
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Technische Normen
(Art. 4 FAV)
• konkretisieren die grundlegenden Anforderungen;
• werden von den europäischen Normungsorganisationen 

(CEN/CENELEC/ETSI) auf der Grundlage von Aufträgen der Europäischen 
Kommission erarbeitet;

• werden aus der Veröffentlichung der harmonisierten Normen der EU im 
Amtsblatt der Europäischen Union übernommen und im Bundesblatt
veröffentlicht;

• sind nicht verbindlich, aber bei Geräten, die mit technischen Normen 
oder Teilen davon übereinstimmen, wird vermutet, dass sie die von 
diesen Normen oder Teilen von Normen abgedeckten Anforderungen 
erfüllen.

https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/organisation/rechtliche-grundlagen/vollzugspraxis/geraete-und-anlagen/normen.htmlhttps:/www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/organisation/rechtliche-grundlagen/vollzugspraxis/geraete-und-anlagen/normen.html
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Technische Normen: wo findet man diese?
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Technischen Normen : wo findet man diese? (Fortsetzung)

26

Normen (admin.ch)
www.bakom.ch > Das BAKOM > Organisation Rechtliche > Grundlagen > Vollzugspraxis > Geräte & Anlagen > Normen

https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/organisation/rechtliche-grundlagen/vollzugspraxis/geraete-und-anlagen/normen.html
http://www.bakom.ch/
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Technische Normen: relevante Informationen
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Entwicklung der technischen Normen

Quelle: http://www.snv.ch/de/normung/struktur-und-organisation/

http://www.snv.ch/de/normung/struktur-und-organisation/
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Risikoanalyse

29
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Entwicklung

Kontrolle

Produktion

Kontrolle

Verkauf

Pflichtenheft

Regulierung

Technische 
Unterlagen

Konformitäts-
bewertung

Konformitätsbewertung
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Konformitätsbewertungsverfahren

31

• Die Konformitätsbewertung liegt unter der 100% Verantwortung des Herstellers.
• Die Messungen zur Kontrolle der Einhaltung der grundlegenden Anforderungen können vom 

Hersteller selber oder durch eine Drittstelle (externes Prüflabor) durchgeführt werden; ein 
akkreditiertes Prüflabor ist nicht notwendig.

• Wenn harmonisierten Normen nicht oder nur zum Teil angewendet werden, muss der 
Hersteller eine Konformitätsbewertungsstelle einbeziehen.

• Der Hersteller trifft alle erforderlichen Massnahmen, damit das Fertigungsverfahren und 
dessen Überwachung die Konformität der hergestellten Funkanlagen mit den technischen 
Unterlagen und mit den einschlägigen, grundlegenden Anforderungen dieser Vereinbarung 
gewährleisten.

• Eine Konformitätsbewertungsverfahren muss unverzüglich wiederholt werden, wenn:
• das Gerät geändert wird oder
• der Stand der Technik sich entwickelt hat 

(Indikator = Entwicklung der technischen Normen).
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Technische Unterlagen (TU)
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Die technischen Unterlagen müssen die Konformitätsbewertung sowie die Konformität der Funkanlage nach den 
grundlegenden Anforderungen erlauben und umfassen u.a. :
• eine allgemeine Beschreibung der Funkanlage; 
• Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreisen usw.; 
• Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis dieser Zeichnungen und Pläne sowie des Betriebs der 

Funkanlage erforderlich sind; 
• eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung 
• eine Kopie der Baumusterprüfbescheinigung bei der Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle
• eine Kopie der Konformitätserklärung;
• eine Aufstellung, welche durch das BAKOM bezeichneten technischen Normen vollständig oder in Teilen 

angewendet worden sind, und, wenn diese Normen nicht angewendet wurden:
• eine Beschreibung, mit welchen Lösungen den grundlegenden Anforderungen entsprochen wurde; 
• eine Aufstellung, welche anderen einschlägigen technischen Spezifikationen angewendet wurden; 
• ggf. Angabe über die angewendeten Teile; 

• die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw.;
• die Prüfberichte.
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Konformitätserklärung
(CE – Konformitätskennzeichen) 

33

Funkanlagen EMV
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Konformitätserklärung
(CH – Konformitätskennzeichen) 
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Funkanlagen EMV
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Pflichten der Herstellerin
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• Gewährleisten der Konformität der auf dem Markt bereitgestellten Funkanlagen 
• Erstellen, aktualisieren und aufbewahren der KE und TU während 10 Jahren 
• Sicherstellen der Konformität durch einen geeigneten Herstellungsprozess
• Änderungen der harmonisierten Normen berücksichtigen
• Informieren der involvierten Konformitätsbewertungsstelle über allfällige 

Änderungen 
• Funkanlagen eindeutig kennzeichnen (Identifikation)
• Anbringen des Namens und der Adresse auf der Funkanlage (Rückverfolgbarkeit)
• Der Funkanlage die geeigneten Informationen beilegen
• Sofortige Massnahmen bei Nicht-Konformitäten
• BAKOM unterstützen 
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Wenn es um Gleichungen geht …
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+ = ?
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• Informationsartikel

• Fachtagungen

• Sensibilisierungsvideo

• …

• Kontrolle im Laden

• Kontrolle nach Zollmeldung

• Kontrolle im Internet

Marktaufsicht

Marktaufsicht
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• Video dt / fr / it / en (2018)

«Bitte nicht stören»

«Ne pas perturber»

«Non disturbare»

«Do not disturb»

Sensibilisierungsvideo
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Marktaufsicht

39

• Gezielte Aufsichtsaktivitäten in 
«Problembereichen»

• Teilansicht des Marktes

http://images.google.ch/imgres?imgurl=http://domragot.free.fr/Image%20com/Cible%20fixe.gif&imgrefurl=http://domragot.free.fr/&h=172&w=196&sz=8&tbnid=usD0P7b2ALT7vM:&tbnh=86&tbnw=98&hl=fr&start=11&prev=/images?q=cible&svnum=10&hl=fr&lr=
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Marktaufsicht (Grundsätze)
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• Das BAKOM kontrolliert, ob die auf dem Markt bereitgestellten, in Betrieb 
genommenen, erstellten oder betriebenen Anlagen den Bestimmungen der 
Gesetzgebung und seinen eigenen Vorschriften entsprechen.

• Das BAKOM hat einen Zugang zu den Orten, an denen sich die Anlagen befinden. Es 
kann die unentgeltliche Übergabe von Anlagen verlangen.

• Das BAKOM ist ermächtigt, von den Wirtschaftsakteuren die Dokumente und 
Informationen zu verlangen, die es zur Erfüllung seiner Kontrollaufgaben benötigt. 

• Hauptziele der Marktaufsicht im Bereich der Funkanlagen:
• Störungen vermeiden
• die Frequenzen effizient zu benutzen
• einen fairen Wettbewerb gewährleisten

• Das BAKOM stellt nicht die Konformität eines Geräts fest, sondern das Fehlen 
jeglicher Nichtkonformität.
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Marktaufsicht (Informationsquellen)
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Die Produkte, die auf den Markt gebracht werden, müssen konform sein in ...  
• ... technischer Hinsicht:

• Erfüllung der grundlegenden Anforderungen.

• ... verfahrenstechnischer Hinsicht:
• Ein angemessenes Konformitätsbewertungsverfahren muss durchgeführt und 

dokumentiert worden sein.

• ... administrativer Hinsicht:
• Kennzeichnungen (Identifikation, Rückverfolgbarkeit, Konformität).
• Informationen für den Benutzer.
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• Die vom BAKOM verfügte Massnahme ist proportional zur
Nichtkonformität.

• Verschiedene Massnahmen stehen zur Verfügung:
• Korrektur der Nichtkonformität bei nächster Serie oder Import
• Provisorisches Verkaufsverbot bis die Nichtkonformität korrigiert worden ist
• Verkaufsverbot
• Verkaufsverbot und Rückruf der in den Geschäften vorhandenen Geräte
• Verkaufsverbot und Rückzug der verkauften Geräte

• Die Kosten der Kontrollen werden bei Nichtkonformität dem verantwortlichem  
Wirtschaftsakteur verrechnet.
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Netz 1 : 146.8 MHz
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(RIR0507-04 / license required)
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https://www.ofcomnet.ch/api/RIR/0507/02
https://www.ofcomnet.ch/api/RIR/0507/02
https://www.ofcomnet.ch/api/RIR/0507/02
https://www.ofcomnet.ch/api/RIR/0507/04
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QYT-KT8R
Black Trace: no signal
Blue Trace: TX @ 146.8 MHz

3rd harmonic @ 440.4MHz
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• 226 Produkte wurden kontrolliert (Funkanlagen und elektrischer Geräte EMV)
• 727 Angebote von nicht konformen Produkte wurden auf Anfrage des BAKOM von Online-

Verkaufsplattformen entfernt

• 795 Zollmeldungen wurden empfangen
• 441 Aufträge wurden erteilt
• 293 Verwaltungsstrafverfahren wurden eingeleitet
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• Folgenden Amateurfunkanlagen sind von der Konformitätsbewertung ausgenommen:
• Funkanlagen für die Teilnahme am Amateurfunk, die nicht auf dem Markt 

bereitgestellt werden (Art. 25 Abs. 1 Bst. d FAV);
• Bausätze für die Teilnahme am Amateurfunk, und zwar unabhängig davon, ob sie 

auf dem Markt bereitgestellt sind oder nicht (Art. 25 Abs. 1 Bst. e FAV);
• auf dem Markt bereitgestellte Funkanlagen für die Teilnahme am Amateurfunk, die 

von einer oder einem ermächtigten Funkamateurin oder Funkamateur (Rufzeichen 
HB9) für den Eigengebrauch geändert wurden (Art. 25 Abs. 1 Bst. f FAV).
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• Nur techn. konforme Geräte
• Eine HB9-Funkamateurin oder ein HB9-Funkamateur darf konforme Geräte, die im 

Handel erhältlich sind, für den Eigengebrauch abändern und betreiben (Art. 47 Abs. 3 
VNF).

• Inhaberinnen oder Inhaber eines Einsteigerausweises (Rufzeichen HB3) dürfen nur im 
Handel erhältliche Funkanlagen betreiben und keine Änderungen am Senderteil 
vornehmen (Art. 47 Abs. 4 VNF).

• Das BAKOM duldet, dass eine HB9-Funkamateurin oder ein HB9-Funkamateur 
Amateurfunkanlagen betreibt, welche sie oder er für den Eigengebrauch direkt 
importiert hat und für die kein Konformitätsbewertungsverfahren vorliegt. Sie oder er 
darf diese Amateurfunkanlagen sowohl im Originalzustand als auch mit Abänderungen 
betreiben.

• Von dieser Ausnahmepraxis nicht umfasst werden Geräte, welche vom BAKOM als 
nicht konform erklärt und auf der Liste der nicht konformen Geräte sind.

https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/geraete-anlagen/nicht-konforme-geraete.html
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• Das BAKOM duldet, dass ein direkt importiertes Amateurfunkgerät, für welches kein 
Konformitätsbewertungsverfahren vorliegt, im Original- oder in abgeändertem Zustand 
nach längerem Eigengebrauch später als gebrauchtes Gerät gegen Quittung an eine 
andere HB9-Funkamateurin oder an einen anderen HB9-Funkamateur weiterverkauft 
wird.

Die Käuferin oder der Käufer muss informiert werden, dass es sich um ein direkt 
importiertes Gerät handelt und, gegebenenfalls, dass am Gerät Änderungen 
vorgenommen worden sind. 

• Ein Import mit dem Ziel des (Wieder-)Verkaufs solcher Geräte ist nicht zulässig.
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• Abgeänderte Fernmeldeanlagen dürfen grundsätzlich nicht ohne ein neues 
Konformitätsbewertungsverfahren wieder auf den Markt gebracht werden.

• Eine HB9-Funkamateurin oder ein HB9-Funkamateur kann ausnahmsweise ein von 
ihr oder ihm gebrauchtes und abgeändertes im Handel erhältliches Gerät an eine 
andere HB9-Funkamateurin oder einen anderen HB9-Funkamateur als gebrauchtes 
Gerät gegen Quittung weiterverkaufen, ohne das Gerät wieder in den Originalzustand 
zu bringen.  Die Käuferin oder der Käufer muss aber informiert werden, dass das 
Gerät abgeändert worden ist und welche Änderungen vorgenommen worden sind. 
Dies gilt nur für Einzelstücke, nicht aber für Serien von Geräten.

• Das Abändern konformer Geräte mit dem Ziel des (Wieder-)Verkaufs ist hingegen 
nicht erlaubt. In diesem Fall müssen die geänderten Geräte ein neues 
Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen.
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Fragen

http://www.classic21.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?id=0196422_sac
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Kontakt

Lucio Cocciantelli
Sektionschef

Eidgenössisches Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Sektion Marktzugang und Konformität
Zukunftstrasse 44, CH 2501 Biel

Tel. +41 58 460 55 59 (direkt)
Tel. +41 58 460 55 11 (Zentrale)
Fax +41 58 463 18 24
lucio.cocciantelli@bakom.admin.ch
www.bakom.admin.ch

mailto:lucio.cocciantelli@bakom.admin.ch
http://www.bakom.admin.ch/
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